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Anlage 2
zu § 1 Abs. 2 und § 2

Beschreibung des Grenzverlaufes des im § 1 Abs. 2 genannten Sperrgebietes

Die für den Verlauf der Sperrgebietsgrenze gemäß § 2 maßgeblichen Grundstücke sind — be-
ginnend am westlichsten Eckpunkt des Grundstückes Nr. 213/75, KG St. Martin I bei Villach —
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3 1 5 . Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 15. Juli 1972, mit
der Teile des Truppenübungsplatzes Lizum-

Walchen zum Sperrgebiet erklärt werden

Auf Grund des § 1 des Bundesgesetzes vom
10. Juli 1963, BGBl. Nr. 204, über militärische
Sperrgebiete wird im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Inneres verordnet:

§ 1. (1) Die in den Anlagen 1 bis 3 bezeich-
neten Teile des Truppenübungsplatzes Lizum-
Walchen werden zum Sperrgebiet erklärt; die in

der Anlage 2 näher bezeichnete Straße und die
in der Anlage 3 näher bezeichneten Touristen-
steige gelten jedoch nur während der Dauer mili-
tärischer Übungen, die eine Gefährdung dieser
Bereiche bewirken, als Sperrgebiet.

(2) Die Anlagen 1 bis 3 bilden einen Bestand-
teil dieser Verordnung.

§ 2. Die Grenze des Sperrgebietes verläuft ent-
lang der gemeinsamen Grenzen jener Grund-
stücke, die mit ihrer Bezeichnung in den Kataster-
mappen der einzelnen Katastralgemeinden in der
Anlage 1 angeführt sind, und innerhalb von


